
Ansichten in die folgenden Worte gekleidet »
11 Da die Verwirklichung des Konzepts der Wunschkinder cine partner-
schaftliche Familienplanung voraussetzt, mûssen sich Elternstudien-
programme ûber die Sexualerziehung in verstarktem Nasse auch an den
Mann wenden. n

3.2 Das Recht auf materiellen Unterhalt

Das Recht auf materiellen Unternalt ist das Gegenstûck zur el-
terllchen Fiîrsorgepfllcht.Hier sind wir an der materiellen Grund-
lage und an harten Kern der Eltern-Kind-Beziehungangelangt : Die
Unterhaltspflioht der Kinder obliegt in erster Linie den Eltera,
zßgernd nur ninmt der Staat tell, indem er Kinderbeihilfen gevahrt,
indem er ein fur die Fanilie giinetigee Steuersystem anwendet, indem
er Wohnungen baut usw. Der matérielle Unterhalt ist cine Pflicht der
Eltern, fQr die Êinder nicht den Gegenwert in Dienstleistungen er-
bringen

-
venn das je der Fall gewesen sein sollte. Es handelt sich

um Beitrage zu dem grossen Gesamtbereich,der als Verlust zu ver-
buohen ist. In diesem Zusammenhang muss auch das Verbot der Kinder-
arbeit genannt werden, das nicht schwer einzuhalten ist, da auf *
Grund der Rationalisierung in Industrie und Verwaltung besonders die
jungen Menschen ohnehin immer mehr von Arbeitslosigkeit heimgesucht
werden. Das Gesetz entspricht verschiedenen Interessen, und so vird
auch die Yerl&ngerung des Schulpflichtalters fur Kinder verlângert.
Der Fall des grauen Harktes fiir Fflege

-
und besonders Adoptlvkinder

ist komplizierter. Es ist nicht gestattet, einen gewinnbringenden
H&ndel mit Kindern zu treiben. Stellt man anderen Adoptivkinder7

zur Verfflgung, ohne dabei das Jugendfftrsorgeamt einzuschalten, kann
man'in der BRD im Gegensatz zu den professlonnellenHeiratsvermitt-
lern strafrechtlich verfolgt werden, die lhrem Gewerbe offiziell
naehgehe» kSnnen. Die Entwlcklung des Fflegegelds lnnerhalb der
letzten paar Jahre beweist auoh, dass moralische GrundsStze uns da-
vor zurûckschrecken laasea, mit Kindern oder durch Kinder Geld su
verdienen t die monatlichen Zuschûsse aQsaen so klein gehalten werd^i
dass îleunmSglich einen Anreiz dafûr darstellen kSnnen, dass man
sleh nur aus flnanziellen Grûnden um ein Fflegekind bemflht. Wlhrend
man als Erzieher oder Kindergartner ein Gehalt bezieht, wird das
Pflegegeld sur als Ausgleioh fur Ausgaben bezahlt. Die Tatigkeit der
Pflegeelterm ist Shnlicb den Bemûhungen und Anstrengungen der bio-
logisohem Eltern " unbezaalbar ""
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